
M'itmg sur Geschilhfe des GemralZ im
Welch.

Im Rahmen Der Allerheiliglie» Ireisaltiglicit. Amen.

Jcdermänniglich, welchen dieser gegenwärtige offene Brief

Und darin begriffne Heurats Vorwarden zn lesen Vorkragt ivor-

den, ffye Kundt, daß Gott dem allmächtigen zu Lob, ehren auch

zn Mehrung der Christenheit mit rath, will Und Unterhandlung

beiderseitigen nächsten An Verwandten zwischen dem Wohlgebohr

»en Herrn Winand Naist von Freust zu Schlenderhan, Weiiandt

des Wohlgebohrncn Herrn Arnold Raist von Freust zn Schleuder

han Zeit lebens gewesenen Hochsurstlich- pfalst- Neubnrgisch- Gü-

lisch- Und bergischen Kriegs Commissarien, Auch Amtinann zu

Bercheim, Und der Wohlgebohrnen frauen Elisabethen von Wam-

bach zur Wammen Eheleuthen Eheleiblicher Sohn an eiirem, Und

der Hochwohlgebohrner Fräuilein Lambertinen JrmgardiS von Werth

des Hochwohlgebohrnen Reichssreyherrn Johann von Werth der

Römisch-Kaiserlichen Majestät auch Churfürftlich Dchl. in Bayeren

resgoolivs Kriegsrathen, Cammeren, genera! Marschal Lientenanten

Und obristen zu roß und zu fuß, Und desen Verstorbener erster

Ehefrauen Weiland der Hochwohlgebohrnen Frauen Gertruden von

Werth, gebohrne von Gent zu Coeuen, Ehelicher Tochter am an

deren Theil eine Ehe Verlobnus getroffen Und beschlossen worden,

und zwar folgender Massen: nemlich daß obgcdachter Winand

Raist von Freust, Und Fräulein Lambertin JrmgardiS von Werth

eins des anderen zum Sacrament der heiligen Ehe Vermittels
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Hand in Hand mündlich gegebener Treue znm Ehelichen gcmahl
frey, gutwillig Und Unbezwunglich zu haben Und zu behalten auf
Und angenehmen,auch ihnen ein? dem andern die Tage Zeit lebenS
Ehelich beyzuwohnen, bei adlichen Trowen Versprochen haben.
Und solchen im Ehestandt gottlicher Einsetzung Christlich Catholischer
ordmmg Und adclichem Brauch nach mit öffentlicherEinsegnung
Und Ehelichem Behlager zur ersten gelegenhcit Vollziehen sollen
und wollen,

Dicscmnachthut der Fräulein Vrauit Herr Vatter erklären
Und sich Verbinden seiner Tochter Vierzig Tausend rhr, zu einer
Hcurathssteuer mitzugeben, Und darüber genugsahme obligmanlis

! Briefe auszuhändigen. Hingegen Und zur erstattung Vorbcuannten
Heurathsstcuer bringt Herr Bräuitigam an seine geliebtestc Fräulein
Bräuit all seine guter, welche demselben Von seinem Herrn Vatterem
seelig und annoch lebender Frauen Muttcren Theils anerfallen,
Und Theils anerfallen werden, als den Adlichen saeß Schlender¬
han mit seinen Weher», Dämmen, gärten, Büschen, Jagten, Chur-
moden, Zinnsen, Ecbpsachten und all anderen anklebenden gerech-
tigkeiten, nichts davon ab noch ausgeschieden, Item den änderten
sacß zu Kleinenbroich. Item den Haußhof daselbst sammt allen
Zubehör, Item den Velshof zu Bütgcn. Und alles was daran
gehörig, Item den Vierten Theil Vom adlichen saeß Muchhausen
in Ländereyen, Büsche», Wenden, und Zehnten bestchendt. Item
die Von der Großmutter ererbte von Anstelisch guter zu Anfiel
Neuunen, Kriel, Ncttesheim, Vannikum, Und wo solche sonsten
gelegen.

DabencbenS Wohlgedachter Herr Bräuitigam seine Fräuilein
Brauit nach dem hochzeitlichen Beilager zur morgengab Tausend
rhr, z 78 alb. Collnischcn rcchuung ausgesetzt.

Damit nach freyem Will zu schalten Und zu walten. All
solche zusammen gebrachte Bahrschasten Und güier sollen Künftige
Eheleuth insgesammt Unde freundlich nach gelegenhcit, Notturft
Und standSgemis, arich zri ihrer gcdeiligcr Wohlfarth gebrauchen,
nutzen Und genießen; »ach eins oder des anderen Tödtlichen abfall
aber, welchen der Allmächtige lange Jahren gnädig abwanden
wolle, soll es folgender maßen gehalten werden.
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Erstlich, wenn es dem allmächtigen gefällig, daß bemelter
Herr Winand Raitz von Frentz von Fränlein Lambertin Jrmgard
von Werth seiner gemahlinn mit Todt abginge, Und eins oder
mehrere Kinder hinterließe, bei welchen sie ohne Veränderungihres
WittibenstandsVerbleiben wollte: so solle dieselbe in allen Und
jeden guter, so in selbiger Ehe Von ein oder anderen seits zusam-
men kommen, gewonnen lind ererbt, ohue unterschied sitzen bleiben,
deme doch ohne Veräußerung oder beschwerung deS eigenthums,
Und Hauptguts, oder Summen gebrauchen Und genießen. Die
Kinder als eine natürliche Vormündern, in gottesfurchtund ehre»
auferziehen, Und nach errichten, alter Vermittels beyderstitz adelt
chen Freunden rath, Und befundenen Gutachten zum geist- oder
weltlichen standt beförden, aussteuern Und Verheuratheu. Im Fall
aber die Verwittibte Mutter bei ihren Kindern mit Verbleiben
würde, alsdann solle:

Zweitens ihr Von dem eingebrachtenHeurathsgut Tausend
rhr. Jährliche Interesse zahlt, wie auch dem rittersaeß Nanderath
sammt allen dcsen ein-Künften zum Wittum eiugerumt werden.
Da auch Drittens mehr gedachte Mutter auf Vorberührten Fall
sich entschließen mögte, zur zweiten Ehe zu schreiten, so solle sie
weiter Keine macht haben, als eine Halbscheiddes eingebrachten
Heurathsgutes in diese zweite Ehe zu bringen, mithin des wittmnS
Und sonstigen Nutznießung wie auch aller gerätschaften Verlustig
seyn, nicht weniger den Vormünderen an Vordrist ein legales In¬
ventarium aus antworten. Begebe es sich Viertens nach göttlichen
Will, daß Herr Winand Raitz von Frentz der letzte im Leben mii
einem, oder mehr Kindern in dieser Ehe geziehlt in Unverrücktem
Wittibeustand bleibt, soll derselb alle Zusammen gebrachten errui,
gene, und anerfallene güter den Kindern Vorbehaltlichder Leibzucht
belastn, Und als ein getreuer Vatter, Und rechter, natürlicher Vor-
münder denselben bestens Vorstehen, sie in Gottesfurcht auserzieben,
erhalten und aussteuern, wie sich solches gebührt, Und besagter
Vatter ungezweifelt zu Thun geneigt sehn wird.

Wo aber fünftens derselb in andere Ehe treten sollte, so bleibt
den Kindern die Mütterliche Aussteuer Und übrigens alleg nach
Collnisch Und gülischer Landsordnungen,
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Dafern secbstens eins von beyden Ehelcuthen ohne Leibs Erben
Verstorben, Und der Herr Bräutigam die Fräulein Brennt erleben
wurde, so soll das von der Fräulein Braut eingebrachtesHeu-
rathsgut Und was sie sonsten ererbt, nach erloschener Leibzucht den
Nückfall unterworfen seyn; sollte aber die Fräuilein Brauit den
Herr Bräutigam überleben, so solle derselbe nebst dem eingebrach,
tm Heurcnhsgut ihr Kleinodien Geschenk Und was an ihren Leib
gehörig, verabfolgt, Und ihr Jähilichs Tausend rhr. z 78 alb.
Cöllnisch, so lang sie im Wittibstand Verbleibt, ausbezahlt, fort
dafür eine gesicherte Hypothek angewiesen werden.

Schließlich hat die Fräuilein Braut auf die Väterliche 8uocos-
sion wohlwissentlich, Und bedächtlich an cyds stat Vorziehen Und
mnmtiirt Und zwar zum Vortheil ihres eintzigcn Bruders Reichs-
sreyherrn Anton von Werth, welcher noch loßledigen stands, gleich,
wohl mit dem austrücklichen Beding: falls ersagtcr ihr Herr Bru¬
der Un Verheuratet, oder ohne HinterlassungEhelicher Leibs-Erbin
mit Todt abgehen mögte, daß alsdann dieser Verzicht ihr Keines¬
wegs Vcrhinderlich,oder schädlich falle, sonderen als eine Unver-
ziehene Tochter Und Schwester zu der Bäuerlichen und brüderlichen
Verlassenschafterbfähig seyn solle.

Geschehen auf dem Hniß Kellenbcrg den 1. Dezember 1647.

sU. 8 ) gez. Winandt freyherr Raitz von Frentz.
sU. 8.) gez. Lambertin Jrmgartis Freyin von Wehrt.
(U. 8.) gez. Elisabeth Raitz von Frenz, geb. von Wambach

zu Wammen.
(1>. 8.) gez. Joan von Wehrt.
(U. 8.) gez. Petrus von Bergen.
(U. 8.) gez. Johan serdinandt freyherr von Frens, Thumherr

zu Luttig, Haubt-man gun, tsstis mppriu.
(U. 8.) gez. Henricus Lamberti Lncorckos gna 'lostis.

Indem vorstehendeUrkunde meldet, daß die Tochter Jrmgar-
dis des Generals von Werth den Freiherrn Raitz von Frentz ge-
heirathet, weist sie als deren leibliche Mutter Gertrud von Werth,
geb. von Gent zu Coenen, nach. Auch widerspricht die vorliegende
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Urkunde nicht der neu aufgefundenenund im IV, Hefte dieser
Annalen S, 279 mitgetheilten, indem letztere allerdings von einer
Beuth als ersten Gattin des Generals spricht, nicht aber solche
zur rechten leiblichen Mutter der JrmgardiS von Werth macht;
denn gedachtes Schriftstück fuhrt die Beuth und den General
nur als „Eltern" der Jrmgardis an. Demnach muß wohl die
Beuth die Stiefmutter der Jrmgardis gewesen sein; oder
eg ist — wie dies in lateinischer Schrift nicht undenkbar — keulb
und Eentli verwechselt worden, während Evntlr der richtige Name
gewesen und Johann von Werth nur drei Frauen gehabt hat,

Dr, Frh, Raitz von Frentz-Schlenderhan,
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